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§ 65. (1) Im Falle einer Förderung nach dem I. Hauptstück ist der Vermieter berechtigt, in der 
Hauptmietzinsabrechnung gemäß § 20 Abs. 1 des Mietrechtsgesetzes die sich gemäß § 62 Abs. 1 bzw. § 63 
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 ergebenden Beträge als Ausgaben auszuweisen. 

(2) Die Zusicherung einer Förderung nach § 15 darf jedoch nur erfolgen, wenn sich der Vermieter 
verpflichtet, die Finanzierung von notwendigen Erhaltungsarbeiten über den in § 63 Abs. 2 genannten Betrag 
hinausgehend auf Dauer von 20 Jahren nicht auf die Mieter zu überwälzen. 

(3) Mit den nach § 63 Abs. 1 und 3 zu entrichtenden Beträgen sind zunächst alle Aufwendungen zu decken, 
die für die Errichtung, Finanzierung und Erhaltung des Hauses erforderlich waren oder werden. 


